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1

Überblick

Überblick

Mit diesem Skript geben wir Ihnen einen Überblick über die Rege-
lungen des Mobiliarsachenrechts und der für alle Sachen gelten-
den Regeln und statten Sie mit dem „Rüstzeug“ für Ihre Sachen-
rechtsklausuren aus.

Das Sachenrecht ist in den §§ 854–1296 geregelt. Nur Regelungen
zu der Frage, was eine „Sache“ i.S.d. BGB ist, finden sich im Allge-
meinen Teil (§§ 90–100), weil dieser Begriff für alle Rechtsgebiete
des BGB gleichermaßen gilt.

Das Sachenrecht lässt sich in drei Themenbereiche einteilen:

n Das Recht der beweglichen Sachen,

n das Grundstücksrecht sowie

n allgemeine Vorschriften, die sowohl für bewegliche Sachen
als auch Grundstücke gelten.

Beispiel: Eine bewegliche Sache wird gemäß § 929 S. 1 durch Einigung und
Übergabe übereignet, eine unbewegliche Sache, also ein Grundstück, wird
gemäß §§ 925, 873 durch eine Auflassung und die Eintragung ins Grundbuch
übereignet. Der Herausgabeanspruch des Eigentümers gegenüber dem un-
rechtmäßigen Besitzer aus § 985 gilt sowohl für bewegliche Sachen als auch

für Grundstücke.

Wir behandeln in diesem BasisSkript das Recht der beweglichen

Sachen (1. Teil) und dann die allgemeinen Vorschriften (2. Teil).

Für das Verständnis des Sachenrechts sind einige Grundbegriffe
und Grundprinzipien wichtig, die wir „vor die Klammer“ ziehen
wollen:

I. Grundbegriffe

Die für das Sachenrecht prägenden Grundbegriffe lassen sich am
besten an der in Klausuren wohl am häufigsten zu prüfenden An-
spruchsgrundlage, § 985, erklären: Nach § 985 kann der Eigentü-

mer von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. Zu
beachten ist aber auch § 986: Danach kann der Besitzer die Heraus-
gabe verweigern, wenn er ein Recht zum Besitz hat.

Zunächst werden hier nur Grundzüge dargestellt. Details zu den ein-
zelnen Begriffen und dem Anspruch aus § 985 folgen später!

Herausgabeanspruch 

aus § 985:

1. Anspruchsteller 
= Eigentümer

2. Anspruchsgegner 
= Besitzer

3. Besitzer hat kein Recht 

zum Besitz, § 986

!
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Überblick

1. Sache

Was eine Sache ist, ist in § 90 legaldefiniert, nämlich ein körperli-

cher Gegenstand. Damit man von einem körperlichen Gegen-
stand sprechen kann, sind zwei Voraussetzungen erforderlich: Der
Gegenstand muss sinnlich wahrnehmbar und räumlich be-

grenzt sein.

Sache = körperlicher 
Gegenstand

Beispiele: Forderungen sind keine Sachen, da man sie nicht wahrnehmen
kann. Strom und fließendes Wasser kann man zwar wahrnehmen, es fehlt aber
an einer räumlichen Begrenzung.

Tiere: § 90 a Auch Tiere sind keine Sachen, die für Sachen geltenden Vorschrif-
ten werden auf sie jedoch entsprechend angewandt, § 90 a.

Sache kann sowohl ein Grundstück (man spricht dann auch von ei-
ner unbeweglichen Sache oder Immobilie) als auch eine beweg-

liche Sache sein. 

Zu einem Grundstück gehören gemäß §§ 93–95 z.B. auch Gebäude.
Will man also ein Gebäude übereignen, muss man „nur“ das Eigentum
an dem Grundstück übertragen – das Gebäude gehört untrennbar da-
zu.

2. Eigentum

Eigentum: Rechtliche Be-
ziehung zwischen Person 
und Sache

Das Eigentum ist das umfassendste dingliche Recht. Der Eigentü-
mer ist nach § 903 befugt, mit einer Sache nach Belieben zu verfah-
ren und andere von jeder Einwirkung auszuschließen. Das Privatei-
gentum ist als Institut verfassungsrechtlich durch Art. 14 Abs. 1 S. 1
GG gewährleistet. Alle anderen dinglichen Rechte sind nur einzel-
ne „Tortenstücke“, die aus dem „Kuchen“ des Eigentums herausge-
schnitten worden sind. Sie werden deshalb auch als beschränkt
dingliche Rechte bezeichnet.

Beispiel: Der Eigentümer darf seine Sache grundsätzlich selbst nutzen. Will er
das Nutzungsrecht vom Eigentum abspalten und einem Dritten einräumen,
kann er diesem ein Nießbrauchsrecht gewähren. Natürlich kann er das Nutzungs-
recht dinglich auch behalten und dem anderen nur ein schuldrechtliches Nut-
zungsrecht einräumen, z.B. durch Abschluss eines Miet- oder Pachtvertrags.

3. Besitz

Besitz: Tatsächliche Be-
ziehung zwischen Person 
und Sache

Während das Eigentum eine rechtliche Beziehung zwischen einer
Person und einer Sache beschreibt, bedeutet Besitz eine tatsächli-

che Beziehung zwischen einer Person und einer Sache. Besitzer
ist, wer nach der Verkehrsanschauung die tatsächliche Gewalt über
eine Sache ausübt oder für sich ausüben lässt. Besondere Bedeu-

!
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Überblick

tung hat die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittel-
barem Besitz:

Unmittelbarer BesitzUnmittelbarer Besitzer ist, wer selbst die tatsächliche Gewalt
(tatsächliche Sachherrschaft) über die Sache ausübt, § 854 Abs. 1.

Mittelbarer BesitzMittelbarer Besitzer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft
durch einen anderen aufgrund eines Rechtsverhältnisses für sich
ausüben lässt, § 868. Dieses Rechtsverhältnis nennt man auch Be-

sitzkonstitut. Beim mittelbaren Besitz sind also stets (mindestens)
zwei Besitzer vorhanden:

n Der unmittelbare Besitzer, der die tatsächliche Sachherrschaft
nicht für sich, sondern für einen anderen ausübt (der Besitzmitt-
ler), und

n der mittelbare Besitzer, für den aufgrund eines Rechtsverhält-
nisses die Sachherrschaft ausgeübt wird.

Beispiel: Eigentümer E vermietet eine ihm gehörende Wohnung an Student S.
Student S ist unmittelbarer Besitzer der Wohnung: Er hat die Schlüssel zu der
Wohnung und übt die unmittelbare Gewalt über die Wohnung aus. Allerdings
besitzt S die Wohnung nicht „für sich“, so als wäre er Eigentümer, sondern er
besitzt die Wohnung „für E“. E ist damit mittelbarer Besitzer der Wohnung.

4. Besitzrecht

Eigenes oder abgeleite-

tes Recht zum Besitz
Auch wenn die Voraussetzungen des § 985 vorliegen, ist der He-
rausgabeanspruch ausgeschlossen, wenn der Besitzer dem Eigen-
tümer gegenüber ein Recht zum Besitz hat. Es kann sich um ein ei-

genes Besitzrecht (§ 986 Abs. 1 S. 1, 1. Alt.) oder ein abgeleitetes

Besitzrecht (§ 986 Abs. 1 S. 1, 2. Alt.) handeln.

Beispiel: Der Mieter M hat gegenüber dem Eigentümer E ein eigenes schuld-
rechtliches Besitzrecht aus dem Mietvertrag. Ist in dem Mietvertrag zwischen E
und M die Untervermietung gestattet, leitet der Untermieter U des M, der den
E gar nicht kennt, sein Besitzrecht gegenüber E von M ab.

Dingliches oder 
obligatorisches Recht 
zum Besitz

Als Besitzrechte kommen dingliche und obligatorische (schuld-
rechtliche) Rechte in Betracht.

Der Inhaber eines dinglichen Besitzrechts ist zum Besitz berech-
tigt, unabhängig davon, ob er die Sache vom Eigentümer erhalten
hat oder nicht.

Beispiel: Der Inhaber eines Pfandrechts an einer Sache hat ein Recht zum Be-
sitz. Er muss die Sache erst nach Erlöschen des Pfandrechts zurückgeben
(§ 1223 Abs. 1, lesen!). Dies gilt unabhängig davon, ob der Eigentümer die Sa-
che verpfändet hat oder ob der Pfandgläubiger das Pfandrecht gutgläubig von
einem Dritten erworben hat, §§ 1207, 932 ff.
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Der Besitzer, der mit dem Eigentümer einen schuldrechtlichen Ver-

trag abgeschlossen hat, ist zum Besitz berechtigt, wenn ihm auf-
grund des Vertrags die Sache auf Zeit überlassen worden oder der
schuldrechtliche Vertrag auf Übertragung der Sache gerichtet ist.

Beispiel: Der Mieter/Pächter darf während der Vertragsdauer die Sache besit-
zen. Erst nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Miet- oder Pachtzeit oder
durch Kündigung endet das Besitzrecht.

Gegenbeispiel: Der Verwahrer hat kein Recht zum Besitz gemäß § 986, denn
der Eigentümer kann jederzeit die Herausgabe verlangen (§ 695). Aus demsel-
ben Grund steht auch dem Entleiher kein Besitzrecht zu, wenn die Dauer der
Leihe weder bestimmt noch aus dem Vertragszweck zu entnehmen ist, § 604
Abs. 3. 

II. Grundprinzipien

1. Trennungsprinzip

Trennung von Verpflich-
tungs- und Verfügungs-
geschäft

Das BGB unterscheidet zwei Arten von Geschäften: Das Verpflich-

tungsgeschäft und das Verfügungsgeschäft. Will man eine Sa-
che erwerben, muss man zunächst einen Kaufvertrag schließen.
Nach § 433 Abs. 1 S. 1 ist der Verkäufer dann „verpflichtet“, die
Kaufsache zu übereignen. Eine Rechtsänderung an der Kaufsache
wird durch den Kaufvertrag aber noch nicht herbeigeführt.

Merke: Durch das Verpflichtungsgeschäft werden Rechtspflichten
oder Ansprüche begründet (vgl. §§ 241 Abs. 1, 194).

Anschließend muss der Verkäufer seiner Verpflichtung nachkom-
men, also das Eigentum an der Kaufsache auf den Käufer übertra-
gen. Dies macht er bei einer beweglichen Sache durch eine Über-
eignung nach § 929 S. 1.

Merke: Durch das Verfügungsgeschäft wird rechtsgeschäftlich auf ein
bestehendes Recht eingewirkt, indem das Recht aufgehoben, über-
tragen, belastet oder inhaltlich geändert wird.

Klausurtipp: Die vier unterschiedlichen Verfügungsarten finden Sie in
den §§ 873, 875, 877.

Beispiel: Das Trennungsprinzip wird deutlich bei einem Besuch im McDo-

nalds-Drive-In:

n An der ersten Station, der „Bestellsäule“, sagt der Kunde, welchen Burger er
haben möchte und der Mitarbeiter von McDonalds nennt einen Preis – es
wird ein Kaufvertrag i.S.d. § 433 geschlossen.

n An der zweiten Station, dem „Bezahlfenster“, zahlt der Kunde; er übereig-
net Scheine und Münzen und erhält – wenn er nicht passend zahlt – Wech-
selgeld zurückübereignet, § 929 S. 1.

!

!

!
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n An der dritten Station, dem „Ausgabefenster“, erhält der Kunde den Burger
– dieser wird ihm ebenfalls nach § 929 S. 1 übereignet.

Trennungsprinzip soll 
Verpflichtungsgeschäfte 
erleichtern

Der Sinn des Trennungsprinzips besteht in folgendem: Der Ge-
setzgeber wollte, dass immer ganz klar ist, wer Eigentümer einer
Sache ist. Deshalb gilt für Verfügungsgeschäfte der Bestimmt-

heitsgrundsatz (dazu gleich unten S. 6). Durch den Bestimmt-
heitsgrundsatz sollte der Abschluss von Verpflichtungsgeschäften
aber nicht erschwert werden.

Beispiel: K bestellt bei V im Internet ein neues iPhone. V hat 20 iPhones vorrä-
tig. Der Kaufvertrag kommt wirksam zustande, ohne dass die Parteien – z.B. an-
hand der Seriennummer – bestimmen müssen, welches der 20 iPhones K kauft.
Es handelt sich um einen Gattungskauf (§ 243), sodass V ein iPhone mittlerer
Art und Güte an K übereignen muss. Wären Verpflichtungs- und Verfügungs-
geschäft nicht getrennt, müsste aber schon im Zeitpunkt des Kaufvertrags fest-
stehen, welches konkrete iPhone K erhält – der Abschluss eines Kaufvertrags
wäre unnötig kompliziert. 

Das Trennungsprinzip erleichtert also den Abschluss schuldrechtli-
cher Verträge. Nur wegen des Trennungsprinzip kann z.B. auch
eine noch gar nicht hergestellte Sache verkauft werden.

2. Abstraktionsprinzip

Verpflichtungs- und Ver-
fügungsgeschäft sind 
rechtlich unabhängig.

Das Abstraktionsprinzip baut auf dem Trennungsprinzip auf, geht
aber noch einen Schritt weiter: Es besagt, dass Verpflichtungs- und
Verfügungsgeschäft nicht nur getrennt sind, sondern auch recht-

lich unabhängig. Ist das Verpflichtungsgeschäft unwirksam, kann
das Verfügungsgeschäft wirksam sein und umgekehrt.

Verpflichtungs- und Ver-
fügungsgeschäft sind 
über das Bereicherungs-
recht miteinander ver-
knüpft.

Beispiel: A verkauft an B ein Auto. Dabei verspricht A sich bei der Preisangabe.
B nimmt das Auto gleich mit. Eine Woche später bemerkt A den Irrtum und
ficht den Kaufvertrag an. Der Kaufvertrag über das Auto ist von Anfang an un-
wirksam (§ 142). Die rechtlich unabhängige Übereignung bleibt aber wirksam.
Der Irrtum des A über den Kaufpreis spielt bei der Übereignung keine Rolle, so-
dass die Übereignung auch nicht angefochten werden kann. B ist Eigentümer
geworden. B soll natürlich das Auto jetzt nicht ohne Weiteres behalten dürfen.
A kann das Auto nach § 812 zurückfordern.

Sinn des Abstraktionsprinzips ist es, den Rechtsverkehr zu schüt-
zen. Insbesondere ist es so möglich, dass der Erwerber trotz des un-
wirksamen Verpflichtungsgeschäfts als Berechtigter über die Sa-
che verfügen kann. Außerdem kann ein Dritter die Sache selbst
dann erwerben, wenn er die Unwirksamkeit des Verpflichtungsge-
schäfts kennt. Das Abstraktionsprinzip gewährleistet, dass die
dingliche Rechtslage von den Fehlern des Verpflichtungsgeschäfts
„verschont“ wird. Dazu gibt es natürlich Ausnahmen: Bei Fehler-

identität können beide Geschäfte unwirksam sein.
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Beispiel: A ist bei Abschluss des Geschäfts geschäftsunfähig. Sowohl der Kauf-
vertrag, als auch die Übereignung sind nach § 104 nichtig.

3. Absolutheit

Dingliche Rechte gelten 
gegenüber jedermann!

Schuldrechtliche Ansprüche gelten nur zwischen den Parteien des
Schuldverhältnisses. Wenn A und B einen Kaufvertrag schließen,
geht dies nur A und B etwas an. Dingliche Rechte wirken demge-
genüber gegen jedermann. Wenn A dem B die Kaufsache übereig-
net hat, er also Eigentümer geworden ist, ist das Eigentum absolut

– also gegenüber jedermann und nicht nur gegenüber A – ge-
schützt. Wenn ein beliebiger Dritter die Sache beschädigt, steht B
jetzt ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 zu, nimmt ein
beliebiger Dritter die Sache unberechtigt weg, kann B Herausgabe
nach § 985 verlangen.

4. Numerus clausus und Typenzwang

Einschränkung der Ver-
tragsfreiheit im Sachen-
recht

Da Sachenrechte gegenüber jedermann gelten, muss auch für je-
dermann vorhersehbar sein, welchen Ansprüchen er ausgesetzt
sein kann. Deshalb lässt das BGB nur eine begrenzte Anzahl von
dinglichen Rechten zu. Es können auch keine neuen Rechtstypen
durch Vereinbarung geschaffen werden (Numerus clausus der

Sachenrechte). Auch bei der Begründung und Ausgestaltung ei-
nes solchen Rechts sind die Parteien nicht frei, sondern an den im
Gesetz bestimmten Inhalt gebunden (Typenzwang). Insoweit ist
die Vertragsfreiheit eingeschränkt.

5. Publizitätsprinzip (Offenkundigkeitsprinzip)

Da die Übertragung eines dinglichen Rechts wegen seiner Absolut-
heit nicht lediglich Wirkung für den Veräußerer und Erwerber des
Rechts hat, sondern auch für Dritte, muss die Übertragung nach au-
ßen erkennbar sein (Publizitätsgrundsatz). Damit eine Übereig-
nung nach außen erkennbar ist, ist bei einer beweglichen Sache in
der Regel eine Übergabe erforderlich (§ 929 S. 1) und bei einem
Grundstück eine Eintragung in das Grundbuch (§ 873).

6. Bestimmtheitsgrundsatz (Spezialitätsgrundsatz)

Wenn dingliche Rechte gegenüber jedermann wirken, ist erforder-
lich, dass die Sache, um die es geht, eindeutig bestimmt ist. Anders
als bei Verpflichtungsgeschäften, bei denen die Bestimmbarkeit

von Leistung und Gegenleistung ausreicht, muss die Sache daher
bestimmt sein.
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1. Teil: Bewegliche Sachen

Im 1. Teil wird es jetzt um das Recht der beweglichen Sachen gehen.
Dabei steht das Eigentum an beweglichen Sachen im Mittelpunkt:

n Im 1. Abschnitt geht es um den rechtsgeschäftlichen Erwerb

des Eigentums vom Berechtigten nach den §§ 929 ff.

n Im 2. Abschnitt stellen wir den Erwerb des Eigentums vom

Nichtberechtigten, insbesondere den gutgläubigen Erwerb dar.

n Im 3. Abschnitt folgen gesetzliche Erwerbstatbestände und
der Erwerb durch Hoheitsakt.

n Im 4. Abschnitt geht es um bewegliche Sachen als Siche-

rungsmittel, also

n um den Eigentumsvorbehalt und das Anwartschaftsrecht, 

n die Sicherungsübereignung und 

n das Pfandrecht an beweglichen Sachen.

1. Abschnitt: Eigentumserwerb vom Berechtigten

Das Eigentum an einer beweglichen Sache kann auf verschiedene
Arten von einer Person auf eine andere Person übergehen. Der
wohl – in der Praxis und auch Klausuren – wichtigste Erwerbstatbe-
stand ist die rechtsgeschäftliche Übereignung einer Sache. Das Ei-
gentum an einer beweglichen Sache wird nach den §§ 929 ff. über-
tragen.

A. Übereignung nach § 929 S. 1

Einigung und ÜbergabeDen Grundtatbestand einer rechtsgeschäftlichen Übereignung
enthält § 929 S. 1. Danach müssen sich Eigentümer und Erwerber
über den Eigentumsübergang einigen und die Sache muss dem
Erwerber übergeben werden.

BerechtigungSoweit § 929 S. 1 davon spricht, dass die Einigung zwischen dem
„Eigentümer“ und dem Erwerber stattfinden muss, ist der Wortlaut
etwas ungenau geraten: Es gibt Fälle, in denen auch ein Nichtei-
gentümer eine Sache nach § 929 S. 1 übereignen kann, z.B. wenn
der Eigentümer ihn nach § 185 Abs. 1 (lesen!) dazu ermächtigt hat.
Umgekehrt kann manchmal selbst der Eigentümer eine Sache
nicht übereignen, z.B. wenn ein Insolvenzverfahren über sein Ver-
mögen eröffnet wurde (§ 81 Abs. 1 InsO). Es ist deshalb – abwei-
chend vom Wortlaut des § 929 S. 1 – erforderlich, dass die Einigung
zwischen dem Erwerber und einer Person erfolgt, die zur Übereig-
nung berechtigt ist.
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Kein Widerruf der Eini-
gung („Einigsein“)

Haben die Parteien sich erst geeinigt und erfolgt die Übergabe spä-
ter, darf die Einigung nicht widerrufen worden sein. 

Oft wird dies als eigener Prüfungspunkt („Einigsein im Zeitpunkt der
Übergabe“) aufgeführt. Wir empfehlen aber, den Widerruf innerhalb
des Prüfungspunktes „Einigung“ zu prüfen: Auch eine etwaige Anfech-
tung wird dort geprüft. Es erscheint künstlich, den Widerruf an anderer
Stelle gesondert zu prüfen, zumal ein Widerruf nur ganz selten einmal
vorkommt.

Daraus ergibt sich folgendes Aufbauschema:

I. Einigung

Geltung der allgemeinen 
Regeln für Verträge

1. Die Einigung i.S.d. § 929 S. 1 ist ein dinglicher Vertrag. Es greifen
die für alle Verträge geltenden Regelungen des BGB AT ein:

n Die Einigungserklärung jeder Partei muss den Erfordernissen ei-
ner Willenserklärung genügen: Der äußere Erklärungstatbe-
stand muss auf den Willen, den Eigentumswechsel herbeizufüh-
ren, schließen lassen, und der Erklärende muss zumindest mit
potenziellem Erklärungsbewusstsein gehandelt haben.

n Die Erklärungen müssen durch Abgabe und Zugang wirksam
geworden sein, § 130 – Ausnahme: Der Zugang der Annah-
meerklärung kann gemäß § 151 entbehrlich sein.

n Es gelten die Regeln über die Stellvertretung, insbesondere die
§§ 164 ff.

Achtung: Das gilt aber nur für die Einigung. Auf die Übergabe als Real-
akt sind die Vorschriften nicht anwendbar. Hier ist die Einschaltung ei-
nes „Stellvertreters“ komplizierter (dazu unten S. 13).

n Die Einigung kann den Eigentumswechsel nur herbeiführen,
wenn keine Unwirksamkeits- bzw. Nichtigkeitsgründe vor-
liegen.

n Eine besondere Form ist für die Übereignung einer beweglichen Sache
nicht erforderlich (anders bei einem Grundstück, vgl. § 925 Abs. 1)

Aufbauschema: Übereignung nach § 929 S. 1

I. Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber über den Eigen-
tumsübergang

II. Übergabe der beweglichen Sache

III. Berechtigung des Veräußerers

!

!
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n Die Parteien müssen geschäftsfähig sein. Der Erwerb einer Sache ist al-
lerdings i.d.R. lediglich rechtlich vorteilhaft i.S.d. § 107, sodass ein be-
schränkt Geschäftsfähiger Eigentum auch ohne Einwilligung seines ge-
setzlichen Vertreters erlangen kann.

n Die Einigung kann angefochten werden, z.B. wegen widerrechtlicher
Drohung, § 123, und ist dann ex-tunc nichtig, § 142 Abs. 1.

n Die Einigung kann gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen (§ 134)
oder sittenwidrig sein (§ 138).

n Die Einigung kann bedingt oder befristet erklärt werden,
§§ 158, 163. Dies hat besondere Bedeutung für den Eigentums-
vorbehalt (dazu S. 59 ff.).

Achtung: Die Einigung über die Übereignung eines Grundstücks (Auflas-
sung) ist gemäß § 925 Abs. 2 bedingungsfeindlich. Bei einem Grundstück
ist deshalb kein Eigentumsvorbehalt möglich.

Konkludente Einigung2. Bei einer Übereignung wird es häufig eine konkludente Eini-
gung zwischen den Parteien geben.

Beispiel: Sie „kaufen“ in der Bäckerei ein Brötchen. Die Verkäuferin legt das
Brötchen – nachdem Sie es bezahlt haben – in einer Tüte auf die Ladentheke
und Sie nehmen es mit. Die Verkäuferin bringt zum Ausdruck, dass sie das Bröt-
chen an Sie übereignen möchte und Sie nehmen das Angebot an, indem Sie
die Tüte mitnehmen. Keiner von Ihnen hat ausdrücklich etwas von „Übereig-
nung“ gesagt, es ist eine konkludente Einigung zustande gekommen.

Erklären die Parteien nicht ausdrücklich, dass sie eine Sache über-
eignen wollen, muss gemäß §§ 133, 157 durch Auslegung ermit-
telt werden, ob die Beteiligten den Eigentumswechsel wollen. In
folgenden Fällen liegt regelmäßig eine konkludente Einigung vor:

n Bei der Übergabe der geschuldeten Sache

n Reguläres Betätigen eines Warenautomaten

n Das Zusenden unbestellter Ware und deren Benutzung (be-
achte aber § 241a!)

n In Selbstbedienungsläden liegt das Angebot bereits im Ausle-
gen der Ware; der Kunde nimmt das Angebot durch Vorlegen
der Ware an der Kasse an.

Widerruf der Einigung3. Aus dem Allgemeinen Teil wissen Sie, dass gemäß § 130 Abs. 1
eine Willenserklärung grundsätzlich mit ihrem Zugang wirksam
wird. Ein Widerruf ist nur möglich, wenn dieser vorher oder gleich-
zeitig mit der Willenserklärung zugeht, § 130 Abs. 1 S. 2.

Im Sachenrecht wird dieser Grundsatz durchbrochen. Aus dem
Wortlaut des § 929 S. 1 („ ... und beide darüber einig sind ...“) ist zu
entnehmen, dass eine der Übergabe zeitlich vorangegangene Eini-

!
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gung zu diesem Zeitpunkt noch fortbestehen muss. Nach h.M. sind
daher dingliche Einigungserklärungen bis zur Vollendung des

Rechtserwerbs durch Übergabe bzw. Übergabesurrogate grds.

frei widerruflich.

Darauf deutet auch ein Umkehrschluss aus § 873 Abs. 2 bzw. § 956 Abs. 1 S. 2
hin, wonach ausnahmsweise eine Bindung an die Einigung und damit eine Un-
widerruflichkeit besteht. 

Bestimmtheit 4. Im Sachenrecht gilt das Bestimmtheitsgebot (siehe dazu bereits
oben S. 6). Jede Partei muss daher zum Ausdruck bringen, dass sie
den Eigentumswechsel an bestimmten Sachen will. Der Be-
stimmtheitsgrundsatz ist nur gewahrt, wenn allein unter Zugrun-
delegung der Einigung bestimmt werden kann, an welchen Sa-
chen der Eigentumswechsel eintreten soll. Jeder, der die Vereinba-
rung kennt, muss in der Lage sein, die zu übereignenden Sachen zu
bestimmen. Die Bestimmtheit muss aber erst im Zeitpunkt des

Rechtsübergangs bestehen. Bei einer Übereignung nach § 929
S. 1 ist die Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes deshalb unpro-
blematisch. Spätestens bei der Übergabe ist klar, an welchen kon-
kreten Sachen sich der Eigentumswechsel vollziehen soll. 

Zur Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes bei der Übereignung
nach §§ 929, 930 – insbesondere bei der Sicherungsübereignung –
vgl. unten S. 53 ff.

II. Übergabe

Der im Sachenrecht geltende Publizitätsgrundsatz erfordert es,
dass die Übereignung „publik“, also nach außen erkennbar wird.
Der Gesetzgeber hat deshalb für bewegliche Sachen vorgesehen,
dass die Person des Besitzers wechseln muss. Die Übergabe ist
grundsätzlich ein Realakt (Ausnahme: § 854 Abs. 2). Das heißt vor
allem: Es kommt weder auf die Geschäftsfähigkeit der Beteiligten
an, noch sind die Regeln über Willenserklärungen anwendbar, ins-
besondere ist eine Stellvertretung nicht möglich.

Unter folgenden Voraussetzungen liegt eine Übergabe i.S.d. § 929
vor:

Aufbauschema: Übergabe i.S.d. § 929

I. Besitzerwerb auf Erwerberseite

II. Vollständiger Besitzverlust auf Veräußererseite

III. Veranlassung oder Duldung durch den Veräußerer zum 
Zwecke der Eigentumsübertragung
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